
Amtsblatt für den Landkreis Börde
7. Jahrgang                    06.02.2013 Nr. 09

Inhalt
1.  Landkreis Börde: Bekanntmachung der Beschlüsse der Kreisausschusssitzung vom 30. 01. 2013
2.  Trink- und Abwasserverband Börde: Bekanntmachung Trinkwasserentgelte und Abwassergebühren 2013
3.  Abwasserverband Haldensleben „Untere Ohre“: Hinweisbekanntmachung 
4. Impressum

Landkreis Börde
Der Landrat

Bekanntmachung der Beschlüsse der Kreisausschusssitzung 
vom 30.01.2013

Beschluss Nr. 890/68/2012: 1. Der Kreisausschuss beschloss den Verkauf der 
Flurstücke 498, 499, 500, 501, 502 und 503 der Flur 5 der Gemarkung Ei-
mersleben zum Kaufpreis in Höhe von 236,64 EUR an die Bundesrepublik 
Deutschland, Bundesstraßenverwaltung, vertreten durch die DEGES Deut-
sche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH, 10117 Berlin, Zimmer-
straße 54.
2. Der Landrat wurde ermächtigt, den Kaufvertrag abzuschließen.
Beschluss Nr. 893/SBU/2012: Der Kreisausschuss beschloss den Verkauf des 
Grundstückes 281 der Flur 10 in Größe von 18 qm und einer Teilfläche aus 
dem Flurstück 282 in Größe von 12 qm in der Gemarkung Mahlwinkel zu 
einem Kaufpreis in Höhe von 8,00 EUR/qm.
Beschluss Nr. 894/SBU/2012: Der Kreisausschuss beschloss den Verkauf des 
Grundstückes 61/5 der Flur 3 in der Gemarkung Glindenberg in Größe von 
367 qm an das Wasserstraßenneubauamt Magdeburg zu einem Kaufpreis in 
Höhe von 0,45 EUR/qm.
Beschluss Nr. 895/SBU/2012: Der Kreisausschuss beschloss den Verkauf 
des entstehenden Flurstückes aus den vereinfachten Umlegungsverfahren des 
Grundstückes Flur 4 Flurstück 406/164 in einer Größe von 41 qm in der Ge-
markung Hermsdorf zu einem Kaufpreis in Höhe von 4,80 EUR/qm.
Beschluss Nr. 903/68/2013: Der Kreisausschuss beschloss den Verkauf von 
zwei Garagen zum Kaufpreis in Höhe von je 300,00 € an die Mieter. Die Ga-
ragen liegen im Plan 27, Nr. 3a in der Stadt Oschersleben (Bode); Ortsteil 
Neindorf.

Haldensleben, 31.01.2013

gez. Walker
Landrat

Trink- und Abwasserverband Börde            
Die Verbandsgeschäftsführerin

Sehr geehrte Kunden, 

wir möchten Ihnen die im Jahr 2013 geltenden Trinkwasserentgelte und Ab-
wassergebühren der einzelnen Betriebsteile als Übersicht bekanntgeben. 

Trinkwasserentgelte (BT 01)

1.  Trinkwasserverbrauch je cbm 1,09 € zzgl. 7 % MwSt. 1,17 €/cbm
2.   Monatlicher Grundpreis 8,70 € (bis QN = 2,5) zzgl. 7 % MwSt. 9,31 €
  (Näheres siehe Allgemeine Preisregelungen für die Versorgung mit Was-

ser und für Dienstleistungen des TAV Börde)

Abwassergebühren

für die zentrale, öffentliche Schmutzwasserentsorgung

1.   Grundgebühr für Grundstücke, die in das zentrale Schmutzwassernetz 
einleiten oder die Möglichkeit

 dazu haben (je Monat - bis QN 2,5)
 BT 02  7,10 €  BT 03  keine  BT 04  keine

2.  Schmutzwassergebühr (je cbm Frischwasserverbrauch)
 BT 02  2,48 €  BT 03   2,95 € BT 04   3,53 € 

Betriebsteil 01 (Trinkwasser): 
Einheitsgemeinde Stadt Oschersleben (Bode), Verbandsgemeinde Obere Al-
ler, Einheitsgemeinde Sülzetal, Einheitsgemeinde Stadt Wanzleben - Börde, 
Verbandsgemeinde Westliche Börde (ohne Stadt Kroppenstedt)

Betriebsteil 02: Einheitsgemeinde Stadt Wanzleben - Börde (nur die Ort-
schaften Zuckerdorf Klein Wanzleben, Seehausen und Dreileben ohne OT 
Bahnhof), Einheitsgemeinde Stadt Oschersleben (Bode), Verbandsgemeinde 
Obere Aller (ohne Eilsleben und Ummendorf, sowie ohne OT Marienborn der 
Gemeinde Sommersdorf), Verbandsgemeinde Westliche Börde (ohne Stadt 
Kroppenstedt, in der Stadt Gröningen nur die OT Großalsleben und Krottorf)

Betriebsteil 03: Einheitsgemeinde Sülzetal

Betriebsteil 04: Verbandsgemeinde Obere Aller (nur Eilsleben und Ummen-
dorf), Einheitsgemeinde Stadt Wanzleben - Börde (nur die Ortschaften Bott-
mersdorf, Domersleben, Dreileben nur OT Bahnhof, Eggenstedt, Groß Ro-
densleben, Klein Rodensleben und Wanzleben)

für die Niederschlagswasserbeseitigung

Niederschlagswassergebühr (nur Eigentümer, die Regenwasser nicht auf dem 
Grundstück belassen, je cbm berechneter Menge)
       a)     b)
Trennsystem je cbm  1,33 €  2,85 €
Mischsystem je cbm  2,10 €  2,50 €

a)  Einheitsgemeinde Stadt Wanzleben - Börde (nur die Ortschaft Zuckerdorf 
Klein Wanzleben), Verbandsgemeinde Obere Aller (nur Wefensleben)

b)   Einheitsgemeinde Stadt Wanzleben - Börde (nur die Ortschaften Bott-

mersdorf, Domersleben, Groß Rodensleben, Klein Rodensleben und 
Wanzleben)

für die dezentrale öffentliche Schmutzwasserentsorgung

1.   Basisgebühr für Grundstücke, die eine Kleinkläranlage nach TGL 7762 
betreiben, wenn der Überlauf in einen öffentlichen Graben eingeleitet 
wird oder auf dem Grundstück versickert (je cbm Frischwasserverbrauch) 

für alle Betriebsteile: 0,65 € (Abwasserabgabe)

2.   Basisgebühr für Grundstücke, die eine Kleinkläranlage betreiben, wenn 
der Überlauf in einen öffentlichen Mischwasserkanal eingeleitet wird (je 
cbm Frischwasserverbrauch)

für alle Betriebsteile: 1,59 €

3.   Entleerungsgebühr für Kleinkläranlagen (je cbm entleertem Grubenin-
halt) 

für alle Betriebsteile: 34,68 €

4.   Entleerungsgebühr für Grundstücke mit abflusslosen Sammelgruben (je 
cbm entleertem Grubeninhalt)

für alle Betriebsteile: 16,39 €

Entsorgung der dezentralen Anlagen
Die Entsorgung von Fäkalschlamm und Grubenwasser hat nach § 151 des 
Wassergesetzes des Landes Sachsen-Anhalt für Grundstücke in den Mitglieds-
gemeinden der oben benannten Betriebsteile ausschließlich durch den TAV 
Börde über die WeVo zu erfolgen. Melden Sie also bitte ihre dezentrale öf-
fentliche Anlage (Kleinkläranlage oder abflusslose Grube) zur Ausfuhr bei der 
WeVO unter 03949/92 17 70 an.

Nähere Auskünfte erhalten Sie beim TAV Börde, Telefon 03949/9103-0 oder 
entnehmen Sie bitte den Satzungsregelungen des Verbandes 
(siehe auch www.tav-boerde.de).

Ihr Trink- und Abwasserverband Börde  (BT = Betriebsteil)

Abwasserverband Haldensleben   
„Untere Ohre“

Körperschaft des öffentlichen Rechts   

Hinweisbekanntmachung 
des Abwasserverbandes Haldensleben „Untere Ohre“

über öffentliche Bekanntmachungen

Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 05. Dezember 2012 die

FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANES FÜR DAS WIRT-
SCHAFTSJAHR 2013

beschlossen.

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt des Abwasserverban-
des Haldensleben „Untere Ohre“.

Das Amtsblatt liegt im / in

1.   Abwasserverband Haldensleben „Untere Ohre“ (Sekretariat), Burgwall 6 
in 39340 Haldensleben

2.   Bürgerbüro der Stadt Haldensleben, Markt 20 in 39340 Haldensleben
3.   der Verwaltung der Einheitsgemeinde Stadt Oebisfelde - Weferlingen, 

Lange Straße 12 in 39646 Oebisfelde
4.   der Verwaltung der Gemeinde Niedere Börde, Große Str. 9/10 in 39326 

Niedere Börde/OT Groß Ammensleben
5.   der Verwaltung der Verbandsgemeinde Elbe-Heide, Magdeburger Str. 40 

in 39326 Rogätz
6.   der Verwaltung der Verbandsgemeinde Flechtingen, Lindenplatz 13–15 

in 39345 Flechtingen 

zur Einsicht und kostenlosen Mitnahme während der Dienstzeiten aus.

Im Internet steht das Amtsblatt unter www.avh-untere-ohre.de unter der Ru-
brik Amtsblatt zur Verfügung.

Haldensleben, 31. Januar 2013

Achim Grossmann  
Verbandsgeschäftsführer
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